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 Veröffentlicht am 19.05.1987

Norm

MRG §46 Abs2

Rechtssatz

Die angestrebte Auslegung, daß die Anhebung des Mietzinses auch gegenüber einem Mitmieter zulässig sei, der zum

Alleinmieter wird, ist mit dem Wortlaut des Gesetzes unvereinbar.
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